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Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat am 23.03.2022 den Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
(DiREG) veröffentlicht. Der Entwurf dient der Erweiterung der Regelungen des Gesetzes zur 
Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) vom 05.07.2021 (BGBI. l S. 3338), welches 
größtenteils am 01.08. 2022 in Kraft tritt und mit welchem die Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2019/1151 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.06.2019 zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im 
Gesellschaftsrecht (sog. Digitalisierungsrichtlinie) umgesetzt worden sind. 

 

Das DiRUG ermöglicht, daß bei Einzelkaufleuten und Kapitalgesellschaften sowie deren 
Zweigniederlassungen die notarielle Beglaubigung von Handelsregisteranmeldungen mittels 
Videokommunikation stattfinden kann, so dass keine persönliche Anwesenheit beim Notar 
mehr erforderlich ist. Ferner wird die Online-Gründung einer GmbH ermöglicht, d. h. 
notarielle Beurkundungen 

von Willenserklärungen im Rahmen der Gründung von Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung sind mittels Videokommunikation zulässig. 

 

Nach dem Koalitionsvertrag (Rz 3745) soll nun die Videobeurkundung auf 
Sachgründungen und sonstige GmbH-Beschlüsse ausgeweitet werden. 

 

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Der Referentenentwurf sieht vor, in Umsetzung der Vorgaben des Koalitionsvertrages die 
notariellen 

Verfahren der Beglaubigung und Beurkundung mittels Videokommunikation auszuweiten. 
Hiervon ausgenommen werden sollen jedoch Vereinsregisteranmeldungen, deren 
Online-Beglaubigung aus Kapazitätsgründen erst ab dem 01.08.2023 möglich sein soll.  

 


